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Stellungnahme zum Entwurf der Ersten Verordnung der Besondere 

Gebührenverordnung Strom (StromGebV) 

 

Sehr geehrte Frau Regierungsdirektorin Dr. Wirnhier,  

vielen Dank für die Weiterleitung des Entwurfs der Ersten Verordnung zur 

Änderung der Besondere Gebührenverordnung Strom (StromGebV) und 

für die Möglichkeit zur Stellungnahme, von der der BDEW mit diesem 

Schreiben Gebrauch machen möchte. 

Der BDEW ist mit dem vorgestellten Vorschlag grundsätzlich einverstan-

den. Die dargestellten Anpassungen sind wichtig, um die Grundlagen für 

die nächsten Offshore-Ausschreibungen im September 2021 zu schaf-

fen.    

Allerdings möchten wir zu bedenken geben, dass bezüglich der genannten 

Gebühren eine detailliertere Aufschlüsselung der Summen im Sinne der 

Transparenz und besseren Vergleichbarkeit notwendig wäre. Der Entwurf 

unterscheidet in der Begründung bereits richtigerweise zwischen Perso-

nal- und Sachkosten, die beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-

graphie (BSH) anfallen und Kosten durch die Hinzunahme externer 

Dienstleister. Auch werden die konkreten Kostenpositionen genannt (u. a. 

geophysikalische Baugrunduntersuchungen, geotechnische Baugrundun-

tersuchungen, Untersuchung der Avifauna und der Meeressäuger etc.), 

ohne diese allerdings mit konkreten Zahlen zu hinterlegen.  

http://www.bdew.de/
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In der Vergangenheit waren die Unternehmen ganz oder teilweise für die 

Voruntersuchungen möglicher Flächen für den Offshore-Ausbau in der 

Nord- und Ostsee verantwortlich. Unter Rückgriff auf deren Erfahrungen 

entsteht der Eindruck, dass sich die im Entwurf genannten Kosten für die 

Voruntersuchungen verhältnismäßig am oberen Rand bewegen. Im Sinne 

der besseren Vergleichbarkeit wäre die oben geforderte Aufschlüsselung 

der Kosten daher hilfreich.  

Der BDEW regt an, diese Aufschlüsselung nachzureichen, wobei aus un-

serer Sicht zwei Wege denkbar wären: Entweder erfolgt eine diesbezügli-

che Anpassung der StromGebV oder die detailliertere Aufschlüsselung der 

Kosten findet sich in den spezifischen Ausschreibungsunterlagen der ein-

zelnen Flächen wieder. Letztere sollten in Kürze durch das BSH veröffent-

licht werden. 

Für Rückfragen steht Ihnen neben mir auch mein Kollege, Herr Michael 

Iovu (Telefon: 030 / 300 199 -1318; E-Mail: michael.iovu@bdew.de), 

gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Maren Petersen 
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